
Ereignisabhängige Erhöhungsoptionen in einer 

Berufsunfähigkeitsversicherung 

Wir haben hier die häufigsten Ereignisse aufgelistet, bei denen die Versicherer eine Erhöhung der 

Berufsunfähigkeitsrente ohne erneute Gesundheitsprüfung erlauben.  

Eine Nachversicherung kann nach Eintritt eines der folgenden Ereignisse beantragt werden, wenn der 

Versicherte 

- heiratet,

- bekommt oder adoptiert ein Kind,

- lässt sich scheiden oder lässt eine eingetragene Lebenspartnerschaft aufheben,

- schließt eine akademische Weiterqualifikation ab (zum Beispiel Facharztausbildung,

Bachelor, Staatsexamen); dies gilt für Akademiker, die eine berufliche Tätigkeit ausüben, die

ihrer Ausbildung entspricht,

- schließt eine Meisterprüfung erfolgreich ab,

- macht sich hauptberuflich selbständig,

- wird als selbständiger Handwerker von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen

Rentenversicherung befreit,

- ist nicht mehr Pflichtmitglied in einem Versorgungswerk,

- verliert seine Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung ganz oder teilweise,

- kauft eine Immobilie, die mindestens 50.000 EUR kostet. Es genügt auch, wenn er ein

Darlehen für einen Aus- oder Umbau seiner Immobilie in derselben Höhe aufgenommen hat,

- überschreitet mit seinem jährlichen Bruttoeinkommen die Beitragsbemessungsgrenze (BBG)

in der gesetzlichen Rentenversicherung,

- erhält nachhaltig ein höheres Einkommen. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn der Versicherte

nicht selbständig ist, sein Bruttojahreseinkommen im Vergleich zum Vorjahreseinkommen

steigt und diese Steigerung mindestens 10 % beträgt.

- erwirtschaftet nachhaltig einen höheren Gewinn. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn der

Versicherte selbständig ist, sein durchschnittlicher Gewinn vor Steuern der letzten drei Jahre

gestiegen ist und diese Steigerung mindestens 30 % beträgt.


